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(3'4) Ni. 12798,

Cvncurs-Ausschräbung.
An der Staats-Obcrrealschule zu Innsbruck

lst die Stelle eines Lehrers der italienischen und
französischen Sprache zu besetzen. Iahresgehalt
W0 ft., Localzulage 150 fl.

I n Ermanglung gesetzlich cmalificirter Bewerber
Würde für diesen Posten ein Snpplcnt mit der
normalmäßigen Substitutionsgcbühr bestellt werden.

Die vorschriftsmäßig belegten Gesuche sind
b i s 1 5). S e p t e m b e r 1 8 7 0

hieramts einzubringen, u. z. im Dienstwege, falls
der Bewerber bereits an einer öffentlichen Lehran
stalt in Verwendung steht.

Innsbruck, am' I t t . August 1870.
Von der k. k. S'tatthnltcrei für T i r o l und

Vorarlberg.

( 3 1 3 ) ^

Nachdem mit Ende December 187t) die beim
'- k. Militär Bau - Directions - Filiale zu Laibach
l̂ mmt Umgcbnng anf eine Stunde Entfernnng
Uebst den Stationen Domschalc, Rndolfswerth nud
^b'plitz bestehenden Contracte über die Erd-, Manrer ,
Steinmetz-, Zimmermanns-, Tischler-, Schlosser-,
^chmicd-, Ningelschmied-, Glaser-, Anstreicher-,
Spengler-, Hafner- und Binderarbeiten, dann die
Anführung und Entleerung der Unrathsfässer ans
bem Sailler'schcn Senkapparate im Militär-Spital
und Verpflegsmagaziu, dann Räumung der Senk^
gruben iul Militär-Spital nnd der Gradischa-Caserne
"^ der Station Laibach zn Ende gehen, so wird
wegen Erneuerung sänimtlich besagter Eontractc
Mr dre nächstfol^ndcn drei Jahre, d. i. vom Itcn
fanner 1870 ^ s Ende December 1873 eiuc
usscntllche Licitation, beziehungsweise Offert-Ver-
handlung

am 5. O c t o b e r 1 8 7 0 ,
""I 9 Uhr Bormittags, in den Amtslocalitäten
^s t. k. Militär-Bau-Directions-Filiales Laibach,
Kapuziner - Borstadt (Bcrpflegsmagazinö - Gebäude
ebener Erde), unter nachfolgenden Bedingungen ab
ehalten werden.

1. Zn der vorstehenden LicitationsHerhandlung
^rden nur Jene zugelassen, welche sich durch obrig-
^tliche, zum Behufe der betreffenden Licitation
ausgestellte Zengnisse ausweisen können, daß sie
verkannt rechtliche, in ihren Vermögensumständcn
aufrechte Sachverständige sind und zur Uebernahme
"U kontrahirt werdenden Arbeiten sich vollkommen
Vnen, dagegen nur diejenigen Bewerber von der
^'bringnng des erwähnten Zcngnisscs enthoben
vcrden können, die der k. k. Nälitär Bauverwaltung
>̂ un ans einem srüheren Eontracts-Verhältnisse
" s verläßliche Unternehmer bekannt sind.
. ^- Für die zur Bcrhaudlung kommcuden Ar-
" w l hc»t j^er Licitant nachstehende Badien vor
^ w n der Licitation zu erlegen:
^ Mr die Erd,- Maurer- und Ziegel-

^cker-Arbeiten . . . . 150 f l .
^' IM die Steinmetz-Arbeiten . . 1l) „
^' " Zinlmcrmanns-Arbeiten . 1 )̂0 „
5' " Tischler- „ . 60 „
^ " Schlosser- „ . 30 „
7' " Schmied- „ . 30 „
^' " Ningelschmied- „ . 1 0 „
9' " Blaser- „ . 25 „

10 " Anstreicher- „ . 20 „
11. " Spengler- „ . 25 „
13. " Hafner- „ . 5 „
^ a u s ^ l , " ^ ^ . 20 „
fu'r ^ ' 7 ' L a m m t e Professionisten Arbeit 485 „
fasser nnd"p"^'""^ " " ^ Entleerung der Unraths-
^jüh^ ^"""Ulng der Senkgrubeu iu den oban

" ^ich^.^bauden 20 fl., welche Badien jedoch
^ckgest̂ .. '^l)ern gleich nach Beendigung derselben

werden.

3. Die Licitations-Berhandlung über die Profcs-
sionisten-Arbeiten werden auf Grund der in den
Prcistarifen des Licitations-Protokolls angeführten
Grundpreise vorgenomulen, dagegen jene über
Senkgruben-Räumung anf Pauschalbetrag vorge-
nommen. Es wird hier bemerkt, daß zuerst auf
jede einzelne Profession licitirt wird und darnach auf
die gesammtcn Arbeiten die Anbote gestellt werden
können.

4. Jedem Licitanten steht es frei, seine An-
bote entweder mündlich der Licitationscommission
zu Protokoll zu geben, oder aber mittelst schriftli-
chen versiegelten Offerten unter folgenden Bcdin
gungen einzureichen, ohne daß der Offcrent bei der
mündlichen Licitation zu erscheinen nöthig hat, u. z.
ll) mnß jedes schriftliche Offert mit eiuer 50 kr.

Stcmpelmarke versehen, mit dem betreffenden
Badium und dem erwähnten ortsobrigkeitlichen
Zengnisse belegt sein und noch vor der münd-
lichen Licitation einlangen, nach Beginn der
Licitation wird kein Offcct mehr angenommen;

d) diese Offerte müssen versiegelt mit der Adresse:
„an das k. f. Militär-Baudirections-Filiale
zu Laibach" versehen sein und werden erst nach
gänzlichem Abschlüsse der mündlichen Licitation
eröffnet, wobei sich von selbst versteht, daß
nach Eröffnung der schriftlichen Offerte kein
mündlicher Anbot annehmbar erscheint;

0) wird Derjenige, mit Vorbehalt der Ratification,
Ersteher bleiben, dessen mündlicher oder schrift-
licher Anbot für das Aerar am günstigsten sich
darstellt, insofern überhaupt dieser Anbot an-
nehmbar erscheint;

(I) sollten jedoch als Bcstbot ein mündlicher und zu-
gleich ciu schriftlicher, oder als gleicher Bestbot
selbst noch mehrere Offerte vorkomme», so wird
die Licitationsverhandlung auch in diesem Falle
nicht weiter fortgesetzt, sondern alle diese gleichen
Bcstbote der hohen Stelle zur Entscheidung vor-
gelegt ;

<') in den schriftlichen Offerten müssen die Anbote
auf bestimmte Pcrcente oder Beträge lauten
nnd solche mit Ziffern uud Buchstaben deutlich
ausgedrückt sein;

k) Erklärungen, daß ein Offcrcnt immer noch um
einige Pcrccntc besser biete, als der zur Zeit
noch unbekannte mündliche oder schriftliche Best-
bot, werden nicht angenommen. Endlich muß
jedes Offert die ausdrückliche Erklärung ent-
halten, daß Offcrent die Licitationsbedingnissc
genan kenne nnd solche ebenso einzuhalten sich
verpflichtet;

x) die Offcrcntcn sind verpflichtet, die Licitations-
bcdingnisse nnd Prcistarife noch vor Ueberrei-
chung ihrer Offerte entweder persönlich oder
mittelst gesetzlich lcgitimirten Bcrtrcters zu uu-
terfertigen, widrigens ihre Offcrte als nichts
vorhanden betrachtet werden müssen.

5. Nach geschlossener Licitatiousvcrhandlung
werden weder mündliche Anbote noch schriftliche
Offerte angenommen. Die Licitationsbedingnisse
können täglich während der gewöhnlichen Amtsstun-
den in der k. k. Militär-Baudirections-Filials-
kanzlci zn Laibach eingesehen werden.

K. k. Militär-Bandnection Graz, am 28ten
August 1870.

( 2 9 0 d - 3 ) Nr. 6337.

Kundmachung.
Als Schiffsjungen werden in die k. k. Kriegs-

Marine aufgenommen:
Jünglinge, welche das 15. Lebensjahr znrück-

qelegt und das 17. nicht übcschrittcu haben, sittlich
unbeanstandet, geistig
sind, ein gutes Sehvermögen besitzen und thunuchjt
etwas lefcu und schreiben köuncn.

Die Schiffsjungen werden auf einem eigenen
Schulschiffe nur zu Matrosen- und Matrosen-'

Unter-Offizieren herangebildet und erhalten nebst
der vollständigen Bekleidung nnd Verpflegung eine
tägliche Löhnung im Betrage von 14 kr. Oesterr.
Währung.

Behufs Aufnahme als Schiffsjungen haben
die betreffenden Bewerber, beziehungsweise deren
Eltern oder Bormünder ein schriftliches Gesuch
durch das dem Bittsteller nächstgelegene Ergänzungs-
Bezirks-Eommando an das Hafen-Admiralat in
Pola zu leiten.

Diefem Gesuche sind beizulegen:
il,. Der Tauf-, Geburts- und Heimatschein;
I). ein von einem graduirten Militär - Arzte

ausgestelltes Zeugniß, welches die dem Alter
des Bewerbers entsprechende kräftige körper-
liche Entwicklung darthut und die voraus-
sichtliche Secdiensttauglichkeit constatirt;

<'>. ein von der zuständigen politischen Behörde
ausgestelltes Zeugniß über sittliches und mora-
lisches Verhalten;

ä. die Schulzeugnisse, falls der Bewerber eine
Schule besucht hat, und endlich

tt. ein lcgalisirter Revers des Vaters oder Bor-
mundes folgenden Inhaltes:

Für den Fall, daß mein Sohn (oder Mündel)
N. N. als Schiffsjunge in die Kriegs-Marine auf-
genommen wird, verpflichte ich mich sowohl in
meinem als in seinem Namen, ihn während des
Schulcurses nicht zurück zu verlangen, sowie dem-
selben, falls er im Laufe der Lehrzeit nicht ent-
sprechen und deshalb aus der Schule entfernt werden
sollte, ohne Widerrede zurück zu nehmen.

Ich erkläre zugleich, daß mir wohl bekannt
gegeben wurde, daß mem Sohn (oder Mündel)
N. N . , nachdem er in der k. k. Schifssjungen-
Schnle anf Kosten des Staates erzogen wird, nach
den Bestimmungen des Wehrgesetzes, vom Tage
des Austrittes aus dieser Marine-Bildungs-Anstalt,
beziehungsweise vom Tage der Assentirung, durch
volle zehn Jahre in der k. k. Kriegsmarine präsent
zu dienen haben wird.

Bewerber, welche bei der Ueberprüfung in
Pola von der Eommission als untauglich zur Auf-
nahme anerkannt werden sollten, werden sofort den
Eltern oder Vormündern zurückgestellt

Die Kosten für den Hin- und Rück-Trans-
port trägt das Marine-Aerar.

Wien, im Ju l i 1870
Vom k. k. Neichs-Kriego-Ministerium.

(Marine-Section.)

(3li^3) Nr. 4006.

Concurs .
M i t Beginn des kommenden Schuljahres

1870/71 kommt die Oberlehrerstelle an der Volks-
schule zu Soderschitz, mit welcher auch der Organisten-
uud Meßnerdicust verbunden ist, zu Folge Ver-
ordnung des hohen k. k. Landesregierung vom 4ten
August l. I . , Z. 5483, zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle wollen ihre vorschrifts-
mäßig instruirten Gesuche bis zum

15. Sep tember 1 8 7 0
bei der gefertigten Bezirkshauptmannschaft überreichen.

! K. k. Bezirkshauptmannschaft Gottschee, am
! 2 1 . August 1870.

(312—3) Nr. 1121.

Licitat ion.
M i t t w o c h den 3 1 . August um 4 Uhr

Nachmittag sindet eine Licitation im k. k. Straf-
hause am Schloßbergc statt, wobei

528 Pfd. Leinenhadern und
206 Pfd. alte Schuhabsälle

an den Meistbietenden gegen gleich bare Bezahlung
werden hintcmgegeben werden.

Laibach, am 24. August 1870.
K. k. Strafhaus-Verwaltung


